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Stadt Woldegk 

Bebauungsplan Nr. 19  

„Sondergebiet Photovoltaikanlage Canzow“  

 
Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB im 

Zeitraum vom 28.07.2025 – 27.08.2025, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 28.07.2025 bis 27.08.2025 

 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Nicht abgegeben wurden Stellungnahmen folgender TÖB 

07 Zweckverband für Wasserver- und Abwasserentsorgung Strasburg 
08 Wasser- und Bodenverband "Landgraben" 
11 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 
15 Betrieb für Bauen und Liegenschaften 
16 Kirchenkreisverwaltung 
17 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
19 Deutsche Bahn AG DB Immobilien, Region Ost 
31 BVVG Bodenverwaltungs- und -verwertungs GmbH Landesniederlassung M-V 
32 BUND-V e.V.M 
33 Landesjagdverband M-V 

 



Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Canzow“ der Stadt Woldegk - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 2 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
M

ec
kl

en
bu

rg
is

ch
e 

Se
en

pl
at

te
 

 
 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Der Landkreis geht auf den Zweck der frühzeitigen Behördenbeteiligung ein und verweist auf die 

Beratungspflicht der beteiligten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gegenüber 
der Gemeinde für das weitere Planverfahren. 

 
 
 
 
 
➢ Der Landkreis nimmt zur vorliegenden Planung der Stadt Woldegk als Träger öffentlicher Belange 

wie folgt Stellung.  
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I. Allgemeines / Grundsätzliches 
➢ Zu 1. - Allgemeines 

Der Landkreis gibt die Planungsziele der Gemeinde wieder.  
 
➢ Zu 2. – Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung 

Dem Landkreis liegt die landesplanerische Stellungnahme vom 28.07.2025 vor, nach der die Planung 
der Gemeinde nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist und bestätigt, dass die Stadt am 
23.11.2022 einen Antrag auf Zielabweichung gestellt hat, deren Entscheidung noch nicht vorliegt. Daher 
macht der Landkreis darauf aufmerksam, dass der Bebauungsplan in der vorliegenden Form nicht 
genehmigungsfähig ist bzw. nicht zu einer rechtskonformen Satzung führen würde. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis und berücksichtigt ihn im weiteren 
Planverfahren.  

Der Landkreis verweist auf die Hinweise aus der Stellungnahme der Raumordnung im Hinblick auf die 
Rückbauverpflichtung. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt berücksichtigt den Hinweis in Bezug auf die Rückbauverpflichtung wie folgt: 
Der vollständige Rückbau der Anlage wird zwischen dem Vorhabenträger und dem Eigentümer vertraglich 
geregelt und durch eine Rückbaubürgschaft gesichert. Die Stadt erhält Kopien der Bürgschaften und eine 
vertragliche Zusicherung im städtebaulichen Vertrag. Der städtebauliche Vertrag wird vor 
Satzungsbeschluss und dementsprechend vor Inbetriebnahme der Anlage geschlossen. Die 
Bankbürgschaft wird spätestens vor Inbetriebnahme ausgehändigt. 

 
➢ Zu 3. – Entwicklungsgebot aus dem FNP 

Der Landkreis weist darauf hin, dass B-Pläne aus dem FNP zu entwickeln sind. Da die Stadt Woldegk 
keinen wirksamen FNP hat, kann die Stadt einen vorzeitigen B-Plan aufstellen, wenn dies dringende 
Gründe erfordern und der B-Plan der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung des 
Gemeindegebietes nicht entgegensteht. Ein vorzeitiger B-Plan bedarf der Genehmigung des zuständigen 
Landkreises. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die genannten Voraussetzungen zur Aufstellung eines vorzeitigen 
B-Planes zur Kenntnis und hat diese wie folgt berücksichtigt: In der Begründung wurde die Notwendigkeit 
zur Aufstellung des vorzeitigen B-Planes wie folgt nachgewiesen:  
Die dringenden Gründe zur Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 8 Abs. 4 BauGB als vorzeitiger 
Bebauungsplan ergeben sich aus der Notwendigkeit einer schnellen Umsetzung der Umwelt- und 
Energiepolitik des Bundes und des Landes zum Klimaschutz. 
Investitionen, die dem Klimawandel entgegenwirken und/oder der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, wurden mit der BauGB-Novelle 2011 eine besondere Bedeutung beigemessen. Das 
aufzustellende Bebauungsplanverfahren zielt mit dem zu schaffenden Baurecht für Photovoltaikanlagen 
unmittelbar auf die Mitigation des Klimawandels ab. Die Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie führt direkt zu Einsparungen an fossilen Energieträgern sowie zur Reduzierung des CO2 
- Ausstoßes. 
Durch eine Verzögerung der Aufstellung des Bebauungsplanes wäre die zeitnahe Verwirklichung der 
danach auch im öffentlichen Interesse der Stadt liegenden Investitionsentscheidung in Frage gestellt. 
Darüber hinaus ist ein Entgegenstehen der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet 
derzeit nicht ersichtlich. Auf die Genehmigungspflicht wird ebenfalls in der Begründung hingewiesen. 
 
➢ Zu 4. – Hinweise auf weitere grundsätzliche Aspekte der Planung 
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Zu 4.1 – Der Landkreis empfiehlt die Weiterführung des B-Planes als vorhabenbezogener 
Bebauungsplan nach § 12 BauGB. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Die Stadt möchte indes an der Angebots-
planung festhalten, da ein städtebaulicher Vertrag ausreicht, um alle erforderlichen Dinge (Rückbau, 
Ausgleichsmaßnahmen, Kostenübername, etc.) zu regeln. In dem Angebotsbebauungsplan können alle 
Kriterien bezgl. der Errichtung und der Nutzung der geplanten PV-Anlage auskömmlich festgesetzt werden, 
so dass die Stadt auf den zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand für die Erstellung eines VEP und DV 
verzichte möchte. 

Zu 4.2. – Der Landkreis merkt an, dass bei der Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen die vorhandene 
Geländeoberfläche als Höhenfestsetzung allein nicht dem Bestimmtheitsgebot einer städtebaulichen 
Festsetzung genügt. Es wird der Stadt empfohlen, als unteren Bezugspunkt entsprechend der 
Planzeichenverordnung das aktuelle Höhenbezugssystem DHHN2016 festzusetzen. 
Grundvoraussetzung für diese Festsetzung ist ein aktueller Höhenplan. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt beachtet den Hinweis. Plangrundlage für den Entwurf ist eine aktuelle 
Vermessung einschließlich eines Höhenplanes vom Oktober 2025. Als unterer Bezugspunkt wird das 
aktuelle Höhenbezugssystem DHHN 2016 festgesetzt. 

Zu 4.3 – Der Landkreis gibt zu bedenken, dass durch die generelle Zulässigkeit zur Errichtung von 
Nebenanlagen außerhalb der Baugrenzen erlaubt wird, diese selbst unter der 110-kV-Freileitung 
errichten zu können. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Beachtung. Im Plan wird konkret festgesetzt, 
welche Nebenanlagen auch außerhalb der Baugrenzen zulässig sind.  
Das Versorgungsunternehmen wird mit der Entwurfsplanung um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. 
Gegebene Hinweise können dann in der Planung der Gemeinde berücksichtigt werden. 
 

4.4 – Der Landkreis empfiehlt, die Batteriespeicheranlagen lediglich als Nebenanlagen darzustellen und 
ausschließlich für den in der PV-Anlage generierten Strom zu nutzen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt beachtet den Hinweis. Die Festsetzung bezgl. der Batteriespeicher wird 
auf dem Plan und in der Begründung überarbeitet. 
 
II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
➢ Immissionsschutz 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Planungsabsichten der 
Stadt. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
 
➢ Naturschutz und Landschaftspflege  

Aus naturschutzrechtlicher Sicht gibt es grundsätzlich gegen die Errichtung einer PV-Anlage auf den 
geplanten Flächen bei Canzow keine Bedenken. Auf die Notwendigkeit der Durchführung eines 
Zielabweichungsverfahrens wird hingewiesen. 
Die Behörde gibt im folgenden Hinweise bezgl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Eingriffe in 
Natur und Landschaft, deren Bewertung anhand der „Hinweise zur Eingriffsregelung in MV 2018“ zu 
erfolgen hat. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Beachtung. Im Rahmen der Entwurfsplanung 
wird ein Umweltbericht erstellt, in dem die Eingriffe bilanziert und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
aufgeführt werden. Die „Hinweise zur Eingriffsregelung in MV 2018“ werden dabei beachtet. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass alle gesetzlich, nach § 20 Abs. 1 NatSchG M-V gesetzlich 
geschützten Biotope in den Randbereichen des geplanten B-Plans zu erhalten und durch 
geeignete Maßnahmen vor Beeinträchtigen zu schützen sind. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Beachtung. Die vorhandenen Biotope 
wurden als Hinweis in die Planzeichnung übernommen. Zum Schutz der Biotope werden die 
Baugrenzen in einem Abstand von mind. 7,00 m festgesetzt. 

Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Umweltprüfung ein 
artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu erarbeiten ist und empfohlen, den Umfang der 
Untersuchungen im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde (Ansprechpartner Herr Simon) 
abzustimmen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Beachtung. Im Rahmen der 
Entwurfsplanung wird artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. 
 
➢ Wasserwirtschaft 

Oberflächenwasser 
Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
 

Niederschlagswasser - Wassergefährdende Stoffe - Drainagen 
Die Untere Wasserbehörde gibt im Weiteren grundsätzliche Hinweise bezgl. der 
Niederschlagswasserableitung, dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und dem Schutz 
eventuell vorhandener Drainagen.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt berücksichtigt die grundsätzlichen Hinweise. Sie werden in die 
Begründung aufgenommen und sind durch den Vorhabenträger bei seiner weiteren Planung und 
Planumsetzung zu beachten.  

Leitungstrassen 
Die Untere Wasserbehörde weist darauf hin, dass die Leitungstrassen zur Anbindung der PV-
Anlage an das Stromnetz frühzeitig mit dem Umweltamt des Landkreises MS und dem WBV 
abzuklären sind, da diese möglicherweise vorhandene Gewässer quert und Wasserschutz-
gebiete oder festgesetzte Überschwemmungsgebiete betroffen sein könnten.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Sie weist jedoch darauf hin, dass 
die Leitungstrassen außerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes liegen werden. Dennoch wird 
der Hinweis in die Begründung aufgenommen. Die Hinweise sind durch den Vorhabenträger im 
nachgelagerten Verfahren zum geplanten Trassenverlauf mit den Behörden abzustimmen.  

Allgemein 
Es wird ausgesagt, dass durch das Vorhaben keine Oberflächengewässer, Überschwemmungs-
gebiete und Wasserschutzgebiete betroffen sind.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Seitens der Unteren Wasserbehörde wird auf das generelle Sorgfaltsgebot des § 5 WHG 
hingewiesen, dass bei allen Vorhaben und Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein 
Gewässer (Oberflächengewässer, Grundwasser) verbunden sein können, zu beachten ist. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt berücksichtigt den grundsätzlichen Hinweis. Er wird in die 
Begründung aufgenommen und ist durch den Vorhabenträger bei seiner weiteren Planung und 
Planumsetzung zu beachten.  
 
➢ Sachgebiet Kreislaufwirtschaft, Bodenschutz und Abfall 

Bodenschutz- und abfallrechtliche Belange stehen der Planung grundsätzlich nicht entgegen. Es 
wird darauf aufmerksam gemacht, dass durch den Vorhabenträger eine Bodenkundliche 
Baubegleitung (BBB) nach DIN 19639 (09/2019) zu beauftragen ist.  
Diese muss nach § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) durch Sachverständige oder 
Untersuchungsstellen durchgeführt werden, die die für diese Aufgaben erforderliche Sachkunde 
und Zuverlässigkeit besitzen sowie über die erforderliche gerätetechnische Ausstattung verfügen. 
Die Planungsunterlagen der BBB (insb. ein zu erstellendes Bodenschutzkonzept) sind der unteren 
Bodenschutzbehörde vor dem Baubeginn vorzulegen. 
 
Nachfolgend wird diese Forderung begründet und die rechtlichen Grundlagen benannt.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt folgt dem Hinweis. Die Hinweise zum Bodenschutz werden in die 
Begründung aufgenommen und sind durch den Vorhabenträger zu beachten. Die Bodenkundliche 
Baubegleitung wird beauftragt und entsprechend von einem fachkundigen Personal durchgeführt 
werden.  
Mit der Anzeige des Baubeginns wird dem Landkreis das Bodenschutzkonzept vorgelegt. 
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Weitere Anforderung 
Es wird auf den § 4 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz hingewiesen, nachdem jeder, der auf den 
Boden einwirkt, sich so zu verhalten hat, dass keine schädlichen Bodenveränderungen 
hervorgerufen werden und somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt berücksichtigt den grundsätzlichen Hinweis. Er wird in die 
Begründung aufgenommen und ist durch den Vorhabenträger bei seiner weiteren Planung und 
Planumsetzung zu beachten. 
 
2. Weitere Beteiligung der Behörden des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 

 
➢ 2.1 – Brand- und Katastrophenschutz 

Das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz teilt mit, dass sich das Plangebiet laut den 
digitalen Unterlagen nicht in einem Kampfmittelbelasteten Gebiet befindet. 
Sollten bei Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, 
sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle, sowie in der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt berücksichtigt den Hinweis. Der Hinweis zum Umgang bei 
eventuellen Funden kampfmittelverdächtiger Gegenstände oder Munition wird in die Planung 
aufgenommen und ist durch den Vorhabenträger bei der Bauausführung zu beachten. 

Im Weiteren werden Hinweise bezüglich des vorbeugenden Brandschutzes, zur 
Löschwasserversorgung und zur erforderlichen Zugänglichkeit der Anlage durch die Feuerwehr 
gegeben. 
Im Hinblick auf den abwehrenden Brandschutz sind die Anforderungen gemäß dem „Merkblatt 
zur Umsetzung brandschutzrechtlicher Bestimmungen bei Errichtung und Betrieb von 
Photovoltaikanlagen im Landkreis MS (Stand: 14. August 2025)“ zu beachten 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt berücksichtigt die gegebenen Hinweise wie folgt:  
Im Rahmen der weiterführenden Planungen hat der Vorhabenträger mit der zuständigen Feuerwehr 
die erforderlichen und technisch umsetzbaren Maßnahmen zum Objektschutz abzustimmen und 
einen Feuerwehrplan zu erarbeiten. 
Bestandteile des Feuerwehrplanes sind u.a. die Löschwasserversorgung, die Zaunanlage mit 
Schließanlage, die Wegeführung und Befestigungen innerhalb des Solarparks, die Größe und 
Ausführung der Freifläche im Bereich der technischen Stationen mit nichtbrennbaren Materialien. 
Bei der Erarbeitung des Feuerwehrplanes sind ebenfalls die angrenzenden Waldflächen zu 
berücksichtigen (Anlegen des Wundstreifens). Zudem werden im Feuerwehrplan Aussagen zu den 
Gefährdungspotentialen getroffen, die bei eventuellen Einsätzen zu beachten sind. 
Der Feuerwehrplan ist durch den Vorhabenträger der Brandschutzdienststelle in digitaler Form zu 
übergeben. 
Auf die Belange des Brandschutzes wird in der Begründung hingewiesen. Der Vorhabenträger hat 
die Hinweise bei seiner weiterführenden Planung, bei der Planumsetzung und beim Betrieb der 
Anlage zu beachten. 
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➢ 2.2 – Untere Straßenverkehrsbehörde 

Seitens der unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises MS werden keine Bedenken 
erhoben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass sofern Änderungen an der bestehenden Beschilderung sowie 
an der Markierung erforderlich sind, ein Markierungs- / Beschilderungsplan der unteren 
Straßenverkehrsbehörde des Landkreises MS zur verkehrsrechtlichen Prüfung in 2-facher Form 
einzureichen ist. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. Der Hinweis auf das Erfordernis 
einer verkehrsrechtlichen Prüfung bei ggf. erforderlichen Änderungen an der bestehenden 
Beschilderung sowie an der Markierung wird in die Begründung aufgenommen und ist durch den 
Vorhabenträger zu beachten. 
 
➢ 2.3 – Untere Denkmalschutzbehörde 

Bodendenkmalpflege 
Die untere Denkmalschutzbehörde weist darauf hin, dass im Bereich des Plangebietes 
Bodendenkmale bekannt sind und mit großer Wahrscheinlichkeit in der Umgebung noch 
unbekannte unbewegliche Bodendenkmale vorhanden sein könnten. Dadurch sind Belange des 
Denkmalschutzes betroffen. Sie rät, die Fundplätze der Bodendenkmale in der Planzeichnung 
erkenntlich darzustellen.  
Wird bei Bau- und/ oder Erdarbeiten in die Bodendenkmale eingegriffen, ist eine Genehmigung 
der unteren Denkmalschutzbehörde erforderlich. Bei Eingriffen in die kartierten Bodendenkmale, 
insbesondere im Bereich des Fundplatz 4, ist die archäologische Begleitung der Erdarbeiten 
sicherzustellen.  
Die Behörde weist darauf hin, dass der Hinweis zum Verhalten bei eventuellen Zufallsfunden 
weiter Bestandteil der Planung bleiben sollte. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Beachtung. Die bekannten Bodendenkmale 
werden in die Planzeichnung nachrichtlich übernommen. In der Begründung wird auf die 
Bodendenkmale und die erforderliche Genehmigung sowie auf die möglicherweise erforderliche 
archäologische Baubegleitung hingewiesen. Der Hinweis zum Verhalten bei Zufallsfunden bleibt 
weiterhin Bestandteil der Planung.  

 
Umgebungsschutz der Einzeldenkmale 
Die Kirche von Canzow „Kirche mit Friedhof und Grabstätte von Scheve“ ist ein eingetragenes 
Einzeldenkmal. Auf Grund der Nähe der geplanten Anlage zum Einzeldenkmal besteht 
Umgebungsschutz gem. § 7 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-
V). Daher wird das Vorhaben etwa 300 Meter nördlich der Kirche mit Friedhof auf dem Südhang 
einer Geländeerhebung aus denkmalpflegerischer Sicht kritisch gesehen. 
Alle Veränderungen am Denkmal und in seiner Umgebung sind genehmigungspflichtig, wenn 
hierdurch das Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigt wird.  
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Es wird angeregt, den südlichen Vorhabenbereich bis hinter die Freilandleitung und den 
kartierten Fundplatz 4 anlagenfrei zu belassen. Zudem ist angeraten, die Anlage in südwestlicher, 
südlicher und südöstlicher Richtung mit einem Grüngürtel aus einheimischen standortgerechten 
Gehölzen einzufassen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis und hat den Einfluss der geplanten 
PV-Anlage auf das Erscheinungsbild des Einzeldenkmals „Kirche mit Friedhof und Grabstätte von 
Scheve“ geprüft. Die Stadt schätzt den Einfluss der PV-Anlage auf das Erscheinungsbild der Kirche 
als gering ein, da bereits die vorhandenen Windenergieanlagen sowie die 110 kV-Freileitung die 
Umgebung der Kirche prägen. Zudem ist die Kirche von großen Bäumen und Gehölzen umgeben, 
welche die Sicht auf das Solarfeld verhindern. 

 
Die Stadt hat Fachgutachten zur Bewertung der Blendwirkung durch Reflexion an PV-Modulen 
(Blendgutachten) für den Solarpark Canzow erarbeiten lassen, in dem unter anderem auch eine 
Blendwirkung auf das Denkmal untersucht wurde. Im Gutachten wird eine Blendungswirkung in 
Bezug auf die Besucher der Kirche ausgeschlossen. Das Gutachten ist der Begründung als Anlage 
beigefügt. 

Hinweis 
Da der Detaillierungsgrad der vorliegenden Informationen für die Beurteilung der Auswirkungen 
nicht ausreicht, sind ergänzende Untersuchungen erforderlich. Im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung sind die Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter zu 
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Zu den Kulturgütern im Sinne des UVPG gehören 
auch die Bau- und Bodendenkmale. Da das Vorhaben voraussichtlich erhebliche, nicht 
ausgleichbare Auswirkungen auf die Denkmale haben wird, ist die Ermittlung der Auswirkungen 
nach allgemein anerkannten Prüfmethoden aus denkmalpflegerischer Sicht zwingend 
erforderlich. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt berücksichtigt den gegebenen Hinweis wie folgt:  
Die untere Denkmalbehörde geht davon aus, dass das Vorhaben voraussichtlich erhebliche, nicht 
ausgleichbare Auswirkungen auf die bestehenden Denkmale/Bodendenkmale haben wird. Klarheit 
können erst die Prüfmethoden bringen. 
Da aber das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege einschätzt, dass die Beseitigung, 
Veränderung oder Nutzungsänderung der betroffenen Bodendenkmale genehmigungsfähig ist, 
empfiehlt die Stadt dem Vorhabenträger, den Umfang und Detaillierungsgrad einer eventuellen 
Prüfmethode (Sondierungen, Schürfungen, elektromagnetische Untersuchungen, etc.), aber auch 
die anerkannten Maßnahmen, wie die oberirdische Befestigung der Module, mit der 
Denkmalbehörde vor der geplanten Überbauung abzustimmen. Ein „Freistellen“ der 
Denkmalbereiche mittels Festsetzung einer Baugrenze ist nicht zielführend, da die realen 
Abmessungen des Bodendenkmals erst anhand der Prüfmethoden klar bestimmbar sind.  
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➢ 2.4. – Gesundheitsamt 

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass im weiteren Planverfahren eine konkretere 
Auseinandersetzung mit eventuellen Beeinträchtigungen der Bundesstraße und der 
schützenswerten Wohnbebauung durch Blendung vorgesehen ist. Weitergehende Forderungen 
hinsichtlich des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung ergeben sich nicht. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Beachtung und hat ein Fachgutachten zur 
Bewertung der Blendwirkung durch Reflexion an PV-Modulen (Blendgutachten) für den Solarpark 
Canzow erstellen lassen. „Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass es auf Basis der 
Strahlengeometrie zu keinen Reflexionen im relevanten Sichtfeld der Verkehrsbeteiligten des 
angrenzenden Straßenverkehrs kommen kann. Eine Gefährdung der Verkehrssicherheit durch 
Reflexionen an den Modulflächen wird damit ausgeschlossen. Für die Wohngebäude wurde 
ebenfalls keine Blendung festgestellt.“ Das Gutachten wird der Begründung als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
III. Sonstige Hinweise 
➢ Zu 1. – Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend des § 6 der LBauO M-V Zaunanlagen mit 

einer Höhe von mehr als 2 m Abstandsflächen bilden können.  
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
➢ Zu 2. - Es wird darauf hingewiesen, dass die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden 

Gesetze als Rechtsgrundlagen benannt werden. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Beachtung, prüft und aktualisiert ggf. die 
Rechtsgrundlagen. 
➢ Zu 3. - Es wird allgemein darauf hingewiesen, dass spätere Änderungen und Ergänzungen des 

beschlossenen Entwurfes, die zu einer erstmaligen oder stärkeren Berührung von Belangen 
führen, eine erneute Veröffentlichung und Einholung von Stellungnahmen erforderlich machen. 
Daher sollte u.a. die Kompensationsmaßnahme und das Bodenschutzkonzept vor der Erstellung 
des Planentwurfes abgestimmt bzw. nachgewiesen sein. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Beachtung. Im Rahmen des Umweltberichtes 
werden die Kompensationsmaßnahmen ermittelt und im Entwurf des Planes festgesetzt.  
Im Rahmen der weiterführenden Planungen wird ein Bodenschutzkonzept erarbeitet, das. mit der 
Anzeige des Baubeginns dem Landkreis vorgelegt wird. 
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➢ Zu 4. - Es wird darauf hingewiesen, dass die Festsetzung der zeitlich begrenzten Zwischen-

nutzung nicht dem Bestimmtheitsgebot einer städtebaulichen Festsetzung entspricht. Insofern 
ist die Bestimmung eines konkreten Datums unerlässlich und entsprechend festzusetzen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt beachtet den Hinweis. Die Festsetzung zum Beginn der 
Zwischennutzung wird um ein konkretes Datum ergänzt. 
 
➢ Zu 5. – Der Landkreis gibt verfahrenstechnische Hinweise bezgl. der Bekanntmachungen sowie 

der Art und des Umfangs der gesetzlich vorgeschriebenen Öffentlichkeitsbeteiligungen. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt beachtet den Hinweis. 
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Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Lageplan zur Beachtung. Die Ausgrenzungen der 
Bodendenkmale, die sich im Geltungsbereich und direkt angrenzend befinden (BD 1-4) werden 
nachrichtlich in den Planteil übernommen.  
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 1. – Landwirtschaft und Agrarförderung 

Das Amt gibt die Planungsziele der Stadt Woldegk wieder und weist auf die im LEP M-V genannten 
Ziele und Grundsätze bzgl. des Entzugs landwirtschaftlich genutzter Fläche hin. Das Amt stellt 
fest, dass die Planung der Stadt den Zielen der Raumordnung und Landesplanung entgegensteht. 
Ob das Gesamtvorhaben dennoch zulässig ist, ist weiterhin im Zielabweichungsverfahren über 
das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit zu klären. Ein entsprechender 
Antrag ist dort im November 2022 eingegangen. 
Das Amt verweist auf die durchschnittlichen Ackerzahlen von 28 Bodenpunkten auf den bean-
spruchten Flächen, sodass die mit Landtagsbeschluss gemäß Drucksache 7/6169 gegebenen 
Abweichungsmöglichkeiten zutreffen könnten. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
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➢ Das Amt weist darauf hin, dass für den Fall der Umsetzung des Vorhabens darauf zu achten ist, 
dass die Bewirtschaftbarkeit der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen sichergestellt wird. 
Dafür muss die Erreichbarkeit der anliegenden landwirtschaftlichen Flächen mit landwirt-
schaftlicher Technik und die Funktionstüchtigkeit eventuell vorhandener Drainagesysteme 
gewährleistet bleiben. Wenn bei Erdarbeiten Drainagen oder andere Entwässerungsleitungen 
angetroffen werden, sollte der zuständige Wasser- und Bodenverband durch den Vorhabenträger 
informiert werden. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Beachtung. Sie werden Bestandteil der 
Begründung und sind durch den Vorhabenträger zu beachten. 
 
➢ 2. - Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft  

Abfallwirtschaft 
Das StALU MS weist auf eine, auf dem angrenzenden Flurstück vorhandene und nach § 9a AbfG 
erfasste, Deponie hin. Diese befindet sich aus abfallrechtlicher Sicht in dem Zuständigkeits-
bereich des StALU MS. Soweit durch das geplante Vorhaben Flächen der Deponie oder der 
Deponiekörper berührt werden, wäre ein abfallrechtliches Genehmigungsverfahren gemäß § 35 
Abs. 2 oder 3 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) erforderlich. Auf Grund des Grobmaßstab der 
vorliegenden Karten wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Abfälle auch außerhalb des 
angrenzenden Flurstücks nicht ausgeschlossen werden können. Soweit daher im Zuge der 
Baumaßnahme entsprechende Abfälle innerhalb der avisierten Baugebietsgrenze festgestellt 
werden, ist das StALU MS hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Beachtung. Im Plan wird die Altlast 
nachrichtlich übernommen und die ungefähre Lage gekennzeichnet. In der Begründung wird auf die 
vorhandene Deponie sowie auf die Meldepflicht, wenn bei Baumaßnahmen entsprechende Abfälle 
angetroffen werden, hingewiesen. Der Vorhabenträger hat die diesbezüglichen Hinweise bei der 
Planumsetzung zu beachten. 
 
➢ Andere Belange in der Zuständigkeit des StALUs MS sind durch das Vorhaben nicht betroffen. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
 
➢ Das Amt weist darauf hin, dass das mögliche Vorhandensein eines Altlastverdachtes über das 

Altlastenkataster beim Landkreis MS zu erfragen ist. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Der Landkreis MS ist am 
Planverfahren beteiligt. In seiner Stellungnahme vom 08.10.2025 werden keine Hinweise bzgl. einer 
möglichen Altlastverdachtsfläche gegeben. 
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Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Amt für Raumordnung und Landesplanung benennt die planungsrechtlichen Grundlagen, 

nach denen das Vorhaben der Stadt Woldegk zu bewerten ist und führt die zur Beurteilung 
eingereichten Unterlagen der Planung auf. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Beurteilungsgrundlagen zur Kenntnis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ 1. Sachverhalt 

Das Amt gibt den Planungsanlass und das Planungsziel der Stadt Woldegk wieder und bestätigt, 
dass die Stadt bereits eine Genehmigung im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens beantragt 
hat.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt bestätigt den Planungsanlass und ihr Planungsziel.  
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➢ 2. Prüfung 
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung führt im Einzelnen die relevanten Programmsätze und deren 
Prüfergebnis auf und kommt zu dem Ergebnis, dass die Planung nur teilweise den Erfordernissen der 
Raumordnung entspricht.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die einzelnen Prüfergebnisse zur Kenntnis. Sie weiß, dass der Planbereich 
außerhalb des 110 m breiten straßenparallelen Streifens nicht mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist und 
erst mit der Zulassung der Abweichungen vom LEP der B-Plan rechtskräftig werden und die Planungen umgesetzt 
werden können. Daher wurde für die Flächenbeanspruchung, die außerhalb des im LEP M-V festgeschriebenen 
110 m Streifens nördlich der Bundesstraße liegt durch die Stadt am 23.11.2022 eine Genehmigung im Rahmen des 
Zielabweichungsverfahrens beantragt. 
➢ Das Amt teilt mit, dass gem. Programmsatz 6.5(9) RREP MS bei allen Vorhaben der Energieerzeugung bereits 

vor Inbetriebnahme Regelungen zum Rückbau der Anlagen bei Nutzungsaufgabe getroffen werden sollen. Laut 
Begründung soll nach Ablauf der Betriebsdauer ein Rückbau der Solaranlage erfolgen und die Flächen sollen 
wieder für die landwirtschaftliche Nutzung hergestellt werden. Das Amt beanstandet das Nichtvorliegen einer 
Bürgschaftsurkunde oder weiteren entsprechenden Festsetzung zur Absicherung des Rückbaus und kann 
somit eine Berücksichtigung des Programmsatzes 6.5(9) RREP MS noch nicht bestätigen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Der vollständige Rückbau der Anlage wird 
zwischen dem Vorhabenträger und dem Eigentümer vertraglich geregelt und durch eine Rückbaubürgschaft 
gesichert. Die Stadt erhält Kopien der Bürgschaften und eine vertragliche Zusicherung im städtebaulichen Vertrag. 
Der städtebauliche Vertrag wird vor Satzungsbeschluss und dementsprechend vor Inbetriebnahme der Anlage 
geschlossen. Die Bankbürgschaft wird spätestens vor Inbetriebnahme ausgehändigt.  
➢ 3. Schlussbestimmung 

Der Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Canzow“ der Stadt Woldegk ist nicht mit dem 
Ziel der Raumordnung gemäß Programmsatz 5.3(9) Absatz 2 LEP M-V vereinbar. Zudem kann der Grundsatz 
gemäß Programmsatz 6.5(9) RREP MS momentan nicht bestätigt werden. 
Zudem weist das Amt darauf hin, dass bei Verkleinerung des Vorhabenbereichs auf einen 110 m breiten 
Streifen entlang der Bundesstraße B 104 eine Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung hergestellt werden kann. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. Sie weiß, dass erst mit der Zulassung der 
Abweichungen vom LEP der B-Plan rechtskräftig werden und die Planungen umgesetzt werden können. Für die 
Flächenbeanspruchung, die außerhalb des im LEP M-V festgeschriebenen 110 m Streifens beidseits der 
Bundesstraße liegt, wird die Anpassung des LEP M-V erwartet. Entsprechend § 7 Abs. 5 LPlG M-V ist das LEP alle 
zehn Jahre zu überprüfen und falls erforderlich, fortzuschreiben. Die momentan vorhandene starke Abweichung 
zu den Bundesgesetzen (ROG und EEG 2023) zeigt die Notwendigkeit der Fortschreibung, da sich die LEPs der 
einzelnen Bundesländer an den Bundesgesetzen orientieren müssen. Das Bundesland M-V besitzt zwar eine 
eigenständige Planungshoheit, die Planung muss jedoch in Einklang mit den Vorgaben des Bundes stehen. Die 
Fortschreibung des LEP M-V Stand 2016 wird 2026 erwartet. Um die Planungen zum jetzigen Zeitpunkt fortführen 
zu können, wurde für die Flächen außerhalb des im LEP M-V festgeschriebenen 110 m Streifens ein Antrag auf 
Zielabweichung beim zuständigen Ministerium gestellt, dessen Eingang am 23.11.2022 bestätigt wurde.  
➢ Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die in der „Amtlichen Bekanntmachung des Aufstellungs-

beschlusses“ aufgeführten Flurstücks- und Größenangaben nicht den Angaben der restlichen Unterlagen 
entsprechen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Beachtung und hat die Angaben mit dem Ergebnis geprüft, 
dass in der Bekanntmachung zum Aufstellungsbeschluss versehentlich falsche Flurstücksangaben gemacht und 
eine Plangebietsgröße von ca. 29 ha angegeben wurde. Richtig sind die Flurstücke 21/2, 23/4 24/5 sowie eine Teilfl. 
aus 20/4 und eine Plangebietsgröße von ca. 29,4 ha. Die Klarstellung der korrekten Flurstücksbezeichnungen 
erfolgt mittels Beschlusses der Stadtvertretung und entsprechender ortsüblicher Bekanntmachung dieses 
Beschlusses. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
➢ Zu 1. - Auskunft und Bestand 

Das Landesamt teilt mit, dass im Bereich des Vorhabens Bodendenkmale entdeckt wurden (blaue 
Markierungen in beigefügter Karte) und geht davon aus, dass in den betreffenden Bereichen 
unbewegliche Bodendenkmale vorhanden sein könnten. 
Das LAKD stellt jedoch klar, dass die systematische Erfassung der Bodendenkmale keine 
vollständige Bestandserhebung der Bodendenkmale darstellt. Die gegenwärtig bekannten 
Bodendenkmale machen nur einen kleinen Teil der tatsächlich vorhandenen Bodendenkmale aus 
und es muss immer mit dem Vorhandensein weiterer, derzeit noch unentdeckter Bodendenkmale 
gerechnet werden. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Hinweise zur Beachtung. Die bekannten Bodendenkmale 
wurden als nachrichtliche Übernahmen in die Planung aufgenommen. Auf die Bodendenkmale und 
auf das Verhalten bei Zufallsfunden wird in der Planung hingewiesen. Der Vorhabenträger hat die 
Hinweise bei seiner weiteren Planung und Planumsetzung zu beachten. 
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➢ Zu 2. – Fachbehördliche Bewertung 
Das Amt schätzt ein, dass die Beseitigung, Veränderung oder Nutzungsänderung betroffener 
Bodendenkmale genehmigungsfähig ist, da keine gewichtigen Gründe des Denkmalschutzes für 
die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes aus Sicht der Denkmalfachbehörde 
gegeben sind. 

Prüfung/Abwägung: Die Stadt stimmt der Einschätzung des Landesamtes zu. Da aus Sicht der 
unteren Denkmalbehörde, das Vorhaben voraussichtlich erhebliche, nicht ausgleichbare 
Auswirkungen auf die bestehenden Bodendenkmale haben wird, sollte dies durch entsprechende 
Prüfmethoden abgeklärt werden. 
Daher empfiehlt die Stadt dem Vorhabenträger, den Umfang und Detaillierungsgrad einer 
eventuellen Prüfmethode (Sondierungen, Schürfungen, elektromagnetische Untersuchungen, etc.), 
aber auch die anerkannten Maßnahmen, wie die oberirdische Befestigung der Module, mit der 
Denkmalbehörde vor der geplanten Überbauung abzustimmen.  

 
➢ Zu 3 - Notwendiger Rahmen und Umfang der Umweltprüfung 

Da dem Landesamt noch keine vollständige Bestandserhebung der Bodendenkmale vorliegt, 
weist das LA darauf hin, dass es die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgüter nicht 
ermitteln, beschreiben und bewerten kann. Daher ist aus Sicht des Landesamtes eine 
flächendeckende archäologische Voruntersuchung erforderlich, um im Umweltbericht die 
erforderlichen Aussagen zu den voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Bodendenkmale als Teil der Kultur- und Sachgüter treffen zu können.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt weist die Anregungen des Landesamts zurück.  
Die pauschale Grundsatzvermutung, dass im Plangebiet unbekannte Bodendenkmale vorhanden sein 
könnten und daher eine flächendeckende Untersuchung erforderlich ist, wäre gleichzusetzen mit 
einer unzulässigen Forschung "ins Blaue hinein" und ist im Denkmalschutzgesetz M-V auch nicht 
verankert. 
Hiervon unberührt bleiben die gesetzlich verankerten Verpflichtungen des Bauherrn hinsichtlich der 
Auskunfts-, Anzeige- und Erhaltungspflicht (vgl. §§ 9 Abs. 1, 11 Abs. 2, 3 DSchG MV). 
Der B-Plan enthält einen entsprechend textlichen Hinweis zum Verhalten bei Zufallsfunden. Dies ist 
durch den Vorhabenträger zu beachten. 
➢ Zu 4. - Erläuterungen 

Das Landesamt verweist auf die Pflicht, im Rahmen der Umweltprüfung, Auswirkungen auf Kultur- 
bzw. sonstige Sachgüter zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu 
bewerten. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
Ein Umweltbericht wird erstellt und die relevanten Auswirkungen beschrieben und bewertet, sofern 
sich Anhaltspunkte zu einer etwaigen Betroffenheit von Denkmalen ergeben haben. Ergeben sich 
derlei Hinweise nicht, wird auch dies im Umweltbericht vermerkt.  



Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Canzow“ der Stadt Woldegk - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 23 

04
 

La
nd

es
am

t f
ür

 K
ul

tu
r u

nd
 D

en
km

al
pf

le
ge

 M
-V

 

 

 
 
 

➢ Das Landesamt verweist auf die Genehmigungspflicht zur Beseitigung, Veränderung oder 
Nutzungsänderung unbeweglicher Bodendenkmale. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
Der B-Plan enthält einen entsprechenden textlichen Hinweis zum Verhalten bei Zufallsfunden. Dies ist 
durch den Vorhabenträger zu beachten. 

 
➢ Zu 5. - Hinweise 

Das Landesamt weist auf die Vorteile einer archäologischen Voruntersuchung und auf 
Beratungsstellen hin. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Zu Stellungnahme der Landesdenkmalpflege M-V 
Die Landesdenkmalpflege M-V sagt aus, dass sie keine Einwände gegen die Planung der 
Gemeinde hat. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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 Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Lageplan zur Beachtung. Die gekennzeichneten 
Bereiche der Bodendenkmale werden nachrichtlich in den Planteil übernommen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Deutsche Telekom Technik GmbH teilt mit, dass sich keine Telekommunikationsanlagen ihres 

Unternehmens im Plangebiet befinden und hat daher keine Einwände gegen die vorliegende 
Planung der Gemeinde. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
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Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Bergamt teilt mit, dass es keine Einwände oder ergänzende Anregungen zur Planung der 

Gemeinde hat, da Belange in der Zuständigkeit des Bergamtes Stralsund nicht berührt werden. 
 
Für den Planbereich liegen keine Bergbauberechtigungen oder Anträge auf die Erteilung von 
Bergbauberechtigungen vor. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass durch ihre Planung Belange in der 
Zuständigkeit des Bergamtes nicht berührt werden und für den Planbereich keine 
Bergbauberechtigungen oder Anträge auf die Erteilung von Bergbauberechtigungen vorliegen. 
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Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
➢ 1. Allgemeines 

Das Straßenbauamt weist darauf hin, dass der Geltungsbereich des B-Planes an der 
Bundesstraße B 104 liegt und keine Ortsdurchfahrt festgesetzt ist. Demnach befindet sich das 
Bebauungsgebiet an der freien Strecke, so dass die straßenrechtlich-relevanten Bestimmungen 
entsprechend zu beachten sind. Nach § 9 des Fernstraßengesetzes (FStrG) sind bauliche Anlagen 
bis zu 20 m - gemessen ab dem äußeren Rand der befestigten Fahrbahn - nicht gestattet. Die 
Baugrenze ist entsprechend festzusetzen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt hat in ihrer Planung § 9 (FStrG) beachtet und die Baugrenze unter 
Berücksichtigung der Anbauverbotszone in einem Abstand von 20 m festgesetzt.  
 
 
➢ 2. Erschließung gemeindlicher Weg 

Das Straßenbauamt beschreibt die verkehrliche Situation der geplanten Zufahrt zum Plangebiet 
über den gemeindlichen Weg, der linksseitig bzw. nördlich an die Bundesstraße 104 Abschnitt 780 
an km 2,853 anschließt und den straßenbegleitenden Radweg, der linksseitig der Bundesstraße 
verläuft, quert. Die Benutzung des Weges wird sich durch den Vorhabenträger hauptsächlich auf 
die Bauzeit beschränken und dann im Verlauf des Betriebes auf wenige Wartungsanfahrten 
reduzieren. 
 
Das Straßenbauamt weist darauf hin, dass eventuell durch die Baumaßnahme erforderliche 
Maßnahmen, die die Leichtigkeit und vor allem Sicherheit des Verkehrs auf der B 104 betreffen 
könnten, vorab mit der Verkehrsbehörde abzustimmen sind.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt bestätigt die Aussage des Straßenbauamtes bezüglich der 
geplanten Erschließung des Plangebietes und nimmt den Hinweis zu eventuell erforderlichen 
Maßnahmen bezgl. der Sicherung des Verkehrs auf der Bundesstraße in die Begründung auf. Der 
Vorhabenträger hat den Hinweis bei seiner weiteren Planung und Planumsetzung zu beachten. 
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➢ 3. Abstimmung mit der Straßenmeisterei 

Das Straßenbauamt weist darauf hin, dass eventuelle Veränderungen im Anbindebereich an die 
Bundesstraße mit der Straßenmeisterei vorab im Detail abzustimmen sind. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis und in die Begründung auf. Der 
Vorhabenträger hat den Hinweis bei seiner weiteren Planung und Planumsetzung zu beachten. 
 
 
➢ 4. Blendwirkungen 

Das Straßenbauamt weist darauf hin, dass direkte Reflexionen der PV-Anlage, die eine 
Lichtimmission bzw. Blendwirkung auf die Verkehrsteilnehmer der B 104 bewirken können, 
ausgeschlossen werden muss. Um das Blendgutachten wird gebeten. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Beachtung und hat ein Fachgutachten zur 
Bewertung der Blendwirkung durch Reflexion an PV-Modulen (Blendgutachten) für den Solarpark 
Canzow erstellen lassen. „Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass es auf Basis der 
Strahlengeometrie zu keinen Reflexionen im relevanten Sichtfeld der Verkehrsbeteiligten des 
angrenzenden Straßenverkehrs kommen kann. Eine Gefährdung der Verkehrssicherheit durch 
Reflexionen an den Modulflächen wird damit ausgeschlossen.“ Das Gutachten wird der 
Begründung als Anlage beigefügt. 

 
➢ Das Straßenbauamt sagt aus, dass es bei Beachtung der gegebenen Hinweise dem B-Plan Nr. 19 

der Windmühlenstadt Woldegk zustimmt und bittet um die Beteiligung im weiteren 
Planungsverlauf. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die gegebenen Hinweise zur Beachtung und die daraufhin 
erteilte Zustimmung des Straßenbauamtes zur Kenntnis. Das Straßenbauamt wird mit der 
Entwurfsplanung am weiteren Planverfahren beteiligt. 
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Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. 
Die Hinweise wurden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Landesamt teilt mit, dass sich im Plangebiet und seiner Umgebung gesetzlich geschützte 

Festpunkte befinden. Die Lage ist in den beiliegenden Plänen dargestellt. 
 
Es wird auf den Schutz und auf das Verhalten bei Baumaßnahmen in der Umgebung der 
Festpunkte hingewiesen. 

Kommentar/Prüfung: Ein gesetzlich geschützter Festpunkt befindet sich an der Bundesstraße 
B104 im Zufahrtsbereich, aber außerhalb des Plangebietes.  
Die Lage des Festpunktes ist in der Planzeichnung dargestellt. Auf den generellen Schutz und die 
Sicherung von Lagefestpunkten wird in der Begründung hingewiesen. Dies ist durch den 
Vorhabenträger bei seiner weiteren Planung und Planumsetzung zu beachten. 



Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Canzow“ der Stadt Woldegk - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 31 

10
 

LA
 fü

r i
nn

er
e 

V
er

w
al

tu
ng

 M
-V

, A
m

t f
ür

 G
eo

in
fo

rm
at

io
n,

 V
er

m
es

su
ng

s-
 u

. K
at

as
te

rw
es

en
 

 

 



Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Canzow“ der Stadt Woldegk - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 32 

10
 

LA
 fü

r i
nn

er
e 

V
er

w
al

tu
ng

 M
-V

, A
m

t f
ür

 G
eo

in
fo

rm
at

io
n,

 V
er

m
es

su
ng

s-
 u

. K
at

as
te

rw
es

en
 

 

 



Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Canzow“ der Stadt Woldegk - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 33 

12
 

LA
 fü

r z
en

tr
al

e 
A

uf
ga

be
n 

un
d 

Te
ch

ni
k 

de
r P

ol
iz

ei
, B

ra
nd

- u
nd

 K
at

as
tr

op
he

ns
ch

ut
z 

M
-V

  

 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Landesamt teilt mit, dass es auf Grund des örtlich begrenzten Umfangs der geplanten 

Maßnahme nicht zuständig ist. Die Belange des Brand- und Katastrophenschutzes werden durch 
den zuständigen Landkreis vertreten. 

Kommentar/Prüfung: Der Landkreis wurde am Planverfahren beteiligt und hat in seiner 
Stellungnahme vom 08.10.2025 keine Einwände vorgebracht (s. lfd. Nr. 1).  
 
➢ Das Landesamt weist darauf hin, dass in M-V Munitionsfunde nicht auszuschließen sind, und gibt 

Hinweise zu Verantwortlichkeiten und Pflichten und empfiehlt den Bauherren, vor Baubeginn 
Erkundigungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. Konkrete 
Angaben sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Hinweise zur Kenntnis und hat diese in die Planung mit 
aufgenommen. 
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Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Amt teilt mit, dass sich im Planbereich kein vom SBL Neubrandenburg verwalteter 

Grundbesitz befindet.  
➢ Es weist darauf hin, dass sich aber forst- oder landwirtschaftliche Nutzflächen bzw. Nutzflächen 

für Naturschutzzwecke im Planbereich befinden können. Die jeweiligen Ressortverwaltungen 
sollten daher am Planverfahren beteiligt werden. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Das StALU, das Forstamt sowie die 
Untere Naturschutzbehörde als zuständige Ressortverwaltungen sind am Planverfahren beteiligt. 
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Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Forstamt stimmt dem vorliegenden Vorentwurf der Stadt Woldegk nicht zu und begründet 

dies mit der geplanten 2,20 m hohen Einfriedung der PV-Anlage im 30 m Waldabstand und den 
damit verbundenen Gefahren. Es sollte daher geprüft werden, ob die Errichtung des Zaunes im 
Bereich der Waldungen im 30 m Waldabstand unbedingt erforderlich ist. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis, möchte aber in dieser Planungs-
phase auf die Möglichkeit der Unterschreitung des Waldabstand für die Einfriedung nicht pauschal 
verzichten. In der Begründung wird auf den erforderlichen Antrag und die erforderliche Zustimmung 
der Waldbesitzer und deren Verkehrssicherungspflicht hingewiesen.  
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➢ Das Forstamt gibt Hinweise, um den Schutz vor Waldbrand zu verstärken. So ist außerhalb des 

Zaunes im Waldabstand zusätzlich ein 3 m breiter Wundstreifen anzulegen, um bei einem 
möglichen Bodenfeuer ein Übergreifen auf den benachbarten Wald zu minimieren. Die restliche 
Waldabstandsfläche sollte Baum - und Strauchfrei gehalten werden. Blühstreifen o. a. können 
angelegt werden. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Hinweise bzgl. des Brandschutzes zur Kenntnis und in 
dieser Planungsphase teilweise zur Beachtung. In der Begründung wird unter den Belangen des 
Brandschutzes auf das Anlegen des Wundstreifens zum Schutz vor Waldbrand hingewiesen.  
 
Für den Solarpark wird im weiteren Planverfahren in Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr und 
der Brandschutzdienststelle ein Feuerwehrplan erarbeitet, der dann auch die Belange der an-
grenzenden Waldflächen berücksichtigt. Nach Fertigstellung wird dem Forstamt ein Exemplar des 
Feuerwehrplanes übergeben. 
 
Im Zuge der Umweltprüfung wird geprüft, ob innerhalb der Waldabstandszone die Anlage einer 
Wildackerfläche als Kompensationsmaßnahme möglich ist. Wenn ja, ergäbe sich hier die 
Notwendigkeit eines jährlichen Umbruchs auf 30 m Breite. Die Maßnahme dürfte somit im Sinne des 
Brandschutzes sein. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Polizeiinspektion Neubrandenburg Sachbereich Verkehr teilt mit, dass sie keine Einwände 

zum Bauprojekt hat, weist aber darauf hin, dass Solaranlagen ein häufiges Angriffsziel von 
Straftätern darstellen und dementsprechend ein Sicherheitskonzept erstellt werden sollte. 
Es ist zweckmäßig, dass Konzept mit den Plänen dem zuständigen Polizeirevier zu übergeben. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Beachtung. Die Hinweise werden in die 
Begründung aufgenommen und dem Vorhabenträger die Umsetzung empfohlen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Eisenbahn-Bundesamt stellt klar, dass sie die zuständige Planfeststellungsbehörde für die 

Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des 
Bundes ist. Da sich der Geltungsbereich des Plangebietes weiter entfernt von einem Schienen-
weg des Bundes befindet, sind Belange des EBA nicht betroffen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Landgesellschaft äußert keine Bedenken zur vorliegenden Planung der Gemeinde, da keine 

Landesflächen oder Flächen der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH betroffen 
sind.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das BIL- Leitungsportal hat die gestellte Leitungsabfrage an die durch sie gespeicherten 

Versorgungsunternehmen weitergeleitet. 
Im Planbereich befinden sich keine Leitungsbetreiber, die im BIL-Portal vertreten sind. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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➢ Die Leitungsanfrage auf meine-Planungsauskuft.de vom 15.07.2025 wird bestätigt und die E.DIS 

Netz GmbH als betroffener Netzbetreiber benannt. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die E.DIS Netz GmbH teilt mit, dass sich im angefragten Bereich folgende Versorgungsanlagen der 

E.DIS Netz GmbH befinden. 
- Gasversorgungsanlagen 
- Mittelspannungsanlagen 
- Hochspannungsanlagen 
- Telekommunikationsanlagen 
Die ungefähre Lage der Anlagen ist in den beigelegten Medienplänen dargestellt. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt berücksichtigt die gegebenen Hinweise wie folgt: 
Die ungefähre Lage der Versorgungsanlagen wird in der Planzeichnung dargestellt. Die Festsetzung 
der Baugrenzen berücksichtigen den beidseitigen Sicherheitsstreifen der 110 kV-Freileitung von je 
23 m gemäß „Hinweise und Richtlinien zur Bebauung und Begrünung in der Nähe vorhandener / 
geplanter 110 kV-Kabelanlagen und 110 kV-Freileitungen der E.DIS Netz GmbH“. Die 
Mittelspannungs- Gas- und Telekommunikationsanlagen befinden sich nördlich, im Wesentlichen 
parallel zur Bundesstraße.  
Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche (Baugrenze) berücksichtigt die geforderte 
Anbauverbotszone entlang der Bundesstraße von 20,0 m (gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn). Damit wird ebenfalls ein Sicherheitsabstand von ca. 5 m zur Ferngasleitung 
bzw. zur Mittelspannungsleitung gewährleistet. Die Stadt möchte in diesem Zusammenhang darauf 
hinweisen, dass für die weiteren Planungen konkrete Angaben zu den Sicherheitsabständen der im 
Plangebiet befindlichen Anlagen hilfreich wären. Die im beigefügten Merkblatt gegebenen Angaben 
umfassen alle möglichen Anlagen mit sehr speziellen Eigenschaften, so dass hier eine konkrete 
objektbezogene Angabe nicht bzw. schwer abzulesen ist. 
Auf die vorhandenen Versorgungsanlagen und deren Schutz sowie auf die genaue Lagefeststellung 
und örtliche Einweisung wird in der Begründung hingewiesen. Der Vorhabenträger hat in seiner 
weiteren Planung und Bauausführung den Schutz der Anlagen zu berücksichtigen. 
Die stillgelegte, das Plangebiet kreuzende, Gasleitung wird als solche ebenfalls in die Planung 
übernommen. Baumaßnahmen in diesem Bereich sind durch den Vorhabenträger mit dem 
Versorgungsunternehmen abzustimmen.  
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➢ Das Versorgungsunternehmen weist darauf hin, dass bei Arbeiten im Gefährdungsbereich 
(Nieder- und Mittelspannung 2 m, 6 m) von Verteilungsanlagen der genaue Verlauf, insbesondere 
die Tiefe, durch Graben von Suchschlitzen in Handschachtung oder in leitungsschonender 
Arbeitstechnik, wie z.B. der Einsatz eines Saugbaggers, festzustellen ist. Bei Unklarheiten ist in 
jedem Fall Kontakt mit dem zuständigen Kundencenter/Standort des Netzbetreibers 
aufzunehmen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Der Hinweis wird in die Planung 
aufgenommen und ist durch den Vorhabenträger bei seinen weiteren Planungen und bei der 
Planumsetzung zu beachten. 
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➢ Die E.DIS weist darauf hin, dass vor Beginn der Bauarbeiten eine weitere Leitungsauskunft 

einzuholen ist. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt berücksichtigt den Hinweis. In der Begründung wird darauf 
hingewiesen, dass durch den Vorhabenträger vor Beginn von Tiefbauarbeiten stets die Einholung von 
Schachterlaubnissen und eine Vor-Ort-Einweisung erforderlich sind. 
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➢ Die E.DIS Netz GmbH teilt mit, dass für eine qualifizierte Stellungnahme der Sparte Strom-HS die 
vorliegenden Angaben nicht ausreichend sind, da in der Planung noch keine detaillierten Angaben 
bezgl. der Errichtung baulicher Anlagen und deren Nutzung im Schutzbereich der Hoch-
spannungs-Freileitung gemacht wurden. 
Ohne eine diesbezügliche Stellungnahme bzw. Genehmigung werden Verrichtungen jeglicher Art 
im Bereich 30 m beidseitig der Trassenachse untersagt. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis mit Unverständnis zur Kenntnis, dass eine 
qualifizierte Stellungnahme der Strom-HS zum Vorentwurf des B-Planes nicht abgegeben werden 
konnte, da noch keine detaillierten Angaben zu den Bauvorhaben im Schutzbereich der HS-
Freileitung in der Bauleitplanung gemacht wurden. 
Mit dem Bebauungsplan soll Baurecht für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage geschaffen 
werden. Im Plan werden die hierfür erforderlichen baulichen Haupt- und Nebenanlagen benannt. 
Zudem wird die Höhe der baulichen Anlagen auf 3,5 m beschränkt, wobei eine Überschreitung nur für 
technische Anlagen wie z.B. Antennen, Masten für Beleuchtung und Überwachungskameras usw. bis 
zu einer Höhe von 5,0 m zulässig ist. 
Die Festsetzung der Baugrenzen berücksichtigte bereits den erforderlichen Sicherheitsabstand zu der 
110 kV-Freileitung und die Zugänglichkeit des Maststandortes sowie der Trasse für Wartungs- und 
Instandhaltungsarbeiten. Die Stadt geht davon aus, dass ihre Planung mit den Festsetzungen und der 
Begründung für eine qualifizierte Stellungnahme der Sparte Strom-HS ausreichend ist. Mit dem 
Entwurf der Planung wird die E.DIS Netz GmbH erneut am Planverfahren beteiligt. 
➢ Die E.DIS Netz GmbH weist darauf hin, dass bei Beschädigungen an Gasrohrleitungen (auch 

Schäden ohne Gasaustritt) die E.DIS Netz GmbH unverzüglich zu informieren ist. Bei Gasaustritt 
sind sofort Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen.  

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Er wird in die Planung 
aufgenommen und ist durch den Vorhabenträger bei seinen weiteren Planungen und bei der 
Planumsetzung zu beachten. 

 
➢ Die E.DIS Netz GmbH sagt aus, dass vorbehaltlich weiterer Abstimmungen zur Sicherung des 

vorhandenen Anlagenbestandes gegen die o. g. Planung keine Bedenken bestehen. Sollte eine 
Umverlegung von vorhandenen Leitungen erforderlich werden, ist dies rechtzeitig zu beantragen.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. Mit dem Entwurf der Planung wird 
die E.DIS Netz GmbH erneut am Planverfahren beteiligt. 

 
➢ Die E.DIS Netz GmbH gibt Hinweise für einen möglichen Anschluss an ihr Versorgungsnetz und 

benennt die dafür erforderlichen Voraussetzungen. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Mit dem B-Plan möchte die 
Gemeinde Baurecht zur Errichtung einer PV-Anlage schaffen. Eine Erweiterung des Versorgungs-
netzes der E.DIS ist dazu nicht erforderlich.  
 
➢ Diese Bestandsplanauskunft stellt keine Einspeisegenehmigung bzw. Netzanschlusszusage dar. 

Der Verknüpfungspunkt gemäß EEG wird durch die zuständige Fachabteilung der E.DIS Netz 
GmbH im Rahmen der netztechnischen Bewertung benannt. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Die Netzeinspeisung ist durch den 
Vorhabenträger gesondert bei der E.DIS Netz GmbH zu beantragen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Über die Leitungsanfrage auf meine-planauskunft.de wird seitens der HanseGas auf die 

Sicherheitsrelevanz hingewiesen. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. Da im Rahmen der o.g. 
Leitungsanfrage auch eine Stellungnahme der E.DIS Netz GmbH vorliegt, in der ebenfalls auf 
vorhandene Gasversorgungsanlagen hingewiesen wird, geht die Stadt davon aus, dass es sich hierbei 
um die Gasversorgungsanlage der HanseGas handelt.  
Die Stadt berücksichtigt in ihrer Planung daher die Hinweise aus der Stellungnahme der E.DIS Netz 
GmbH. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Im Plangebiet befinden sich keine Anlagen der 50Hertz Transmissions GmbH bzw. sind keine 

Anlagen in Planung.  
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
 
 
➢ Hinweis zur Digitalisierung: 

Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-)Betroffenheit wird bei künftigen Beteiligungen nach 
Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsfläche(n) sowie eventueller externer Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten und georeferenzierten Geodatenaustauschformat 
(vorzugsweise Shapefiles inkl. der Projektionsdatei (*.prj) oder kml-Datei) gebeten. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die IHK Neubrandenburg sagt aus, dass es nach Prüfung der Unterlagen keine Anmerkungen zum 

vorliegenden Entwurf gibt. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt diese Aussagen der IHK zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Handwerkskammer sagt aus, dass handwerkliche Nutzungsinteressen durch die vorliegende 

Planung nicht berührt werden und daher eine weitere Beteiligung am Planverfahren nicht 
erforderlich ist. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt diese Aussagen zur Kenntnis. 
 



Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Canzow“ der Stadt Woldegk - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 52 

27
 

B
un

de
sa

m
t f

ür
 In

fr
as

tr
uk

tu
r,

 U
m

w
el

ts
ch

ut
z 

un
d 

D
ie

ns
tl

ei
st

un
ge

n 
de

r B
un

de
sw

eh
r 

 

 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen der Bundeswehr teilt mit, 

dass es keine Einwände bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage zu der vorliegenden Planung 
der Gemeinde hat. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Im Plangebiet befinden sich keine Telekommunikationsanlagen der Vodafone GmbH / Vodafone 

Deutschland GmbH. Eine Neuverlegung von Leitungsanlagen ist ebenfalls nicht geplant. Daher 
werden gegen die geplante Maßnahme keine Einwände geltend gemacht.  

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
 



Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Canzow“ der Stadt Woldegk - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 54 

29
 

G
A

SC
A

D
E 

G
as

tr
an

sp
or

t G
m

bH
 

 

 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Gascade Gastransport GmbH teilt mit, dass sie zugleich im Namen und Auftrag der 

Anlagenbetreiber SEFE Energy GmbH (Rechtsnachfolgerin der WINGAS GmbH) sowie NEL 
Gastransport GmbH antwortet. 
Nach Prüfung des Vorhabens wurde festgestellt, dass die Anlagen der genannten Betreiber zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
 
 
➢ Es wird darauf hingewiesen, dass Kompensationsmaßnahmen Anlagen der Gascade Gastransport 

GmbH nicht beeinträchtigen und auch nicht im Schutzstreifen der Anlagen umgesetzt werden 
sollen. Sollten externe Flächen zur Deckung des Kompensationsbedarfs erforderlich sein, sind 
diese ebenfalls mit entsprechenden Planunterlagen zur Stellungnahme vorzulegen. Eine 
Auflistung der Flurstücke in der Begründung oder im Umweltbericht ist nicht ausreichend. 
Daher wird um eine weitere Beteiligung am Verfahren gebeten. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Beachtung. Die Entwurfsunterlagen des 
Bebauungsplanes werden der Gascade Gastransport GmbH zur erneuten Stellungnahme vorgelegt. 
 
 
➢ Allgemein wird darauf hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskünften, Schachtgenehmigungen, 

TÖB-Beteiligungen etc. über das kostenfreie BIL-Onlineportal unter https://portal.bil-
leitungsauskunft.de einzuholen sind. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis für zukünftige Planungen zur Beachtung.  

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/
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Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Im Plangebiet befinden sich keine Anlagen der aufgeführten, durch die GDMcom vertretenen 

Anlagenbetreiber.  
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Kommentar/Prüfung: Der dargestellte Bereich entspricht dem der Anfrage.  
 
 



Bebauungsplan Nr. 19 „Sondergebiet Photovoltaikanlage Canzow“ der Stadt Woldegk - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

Seite 58 

30
 

G
D

M
co

m
 G

m
bH

 

 

 
 
 
➢ Für den angefragten Bereich geben folgende Netzbetreiber 

- ONTRAS Gastransport GmbH 
- Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen) 
- VNG Gasspeicher GmbH 
- Erdgasspeicher Peissen GmbH 
Auskunft, dass sie keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen im Plangebiet haben und 
daher keine Einwände äußern. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
 
 
➢ Sollte sich in der weiteren Bearbeitung eine Veränderung des Plangebietes ergeben, ist erneut 

eine Leitungsauskunft einzuholen. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Beachtung.  
 
 
➢ Es wird darauf hingewiesen, dass von den Baumaßnahmen durch den Bauausführenden 

rechtzeitig - also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen hat. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Auf das Erfordernis, vor Beginn der 
Tiefbauarbeiten eine Schachterlaubnis bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen einzuholen sowie 
auf den Schutz vorhandener Leitungen, wird in der Begründung hingewiesen. Der Vorhabenträger hat 
den Hinweis zu beachten. 
 
 
➢ Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Planbereich Anlagen Dritter befinden können, für die die 

GDMcom nicht auskunftszuständig ist. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Am Planverfahren wurden 
weitere Anlagenbetreiber beteiligt. In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass vor Beginn von 
Tiefbauarbeiten grundsätzlich Schachtscheine von den Versorgungsträgern zu beantragen sind. 
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Kommentar/Prüfung: Der dargestellte Bereich entspricht dem der Anfrage.  
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Kommentar/Prüfung: Die Information, dass das LUNG keine Stellungnahme zur vorliegenden 
Planung abgibt, wird von der Stadt zu Kenntnis genommen. 
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Nachbargemeinden 

 

Von den …9... Nachbargemeinden und -städten 

N 1  Stadt Strasburg (Um)   

N 2  Gemeinde Groß Miltzow   über Amt Woldegk 

N 3  Gemeinde Neetzka    über Amt Woldegk 

N 4  Gemeinde Lindetal    über Amt Stargarder Land 

N 5  Stadt Burg Stargard    über Amt Stargarder Land 

N 6  Gemeinde Möllenbeck   über Amt Neustrelitz 

N 7  Gemeinde Feldberger Seenlandschaft  

N 8  Gemeinde Uckerland     

N 9  Gemeinde Nordwestuckerland   

 

 

haben zum Zeitpunkt der Prüfung …sechs… Gemeinden/Städte eine Stellungnahme abgegeben. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Stadt Strasburg (Um.) teilt mit, dass sie nach Einsicht in die vorliegende Planung keine Gründe 

sieht, die dem Planvorhaben der Stadt Woldegk entgegenstehen. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Gemeinden Neetzka und Groß Miltzow äußern keine Bedenken zur vorliegenden Planung. 

Hinweise oder Anregungen werden nichtvorzubringen. 
Öffentliche Belange der Gemeinden werden von der Planung nicht berührt. Daher ist eine weitere 
Beteiligung am Verfahren nicht erforderlich. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussagen zur Kenntnis.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Gemeinde Lindetal stimmt dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 19 "Sondergebiet 

Photovoltaikanlage Canzow" der Stadt Woldegk zu. 
Nachbarlichen Belange werden nicht berührt. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussagen zur Kenntnis.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Stadt Burg Stargard stimmt dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 19 "Sondergebiet 

Photovoltaikanlage Canzow" der Stadt Woldegk zu. 
Nachbarlichen Belange werden nicht berührt. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussagen zur Kenntnis.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft hat keine Anregungen zu dem Vorentwurf des 

Bebauungsplanes. Die Belange der Gemeinde werden nicht berührt. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Die Gemeinde Nordwestuckermark erklärt das Einvernehmen zu o. g. Planung der Stadt Woldegk, 

die wahrzunehmenden öffentlichen Belange werden durch o. g. Planung nicht unmittelbar 
berührt.  

➢ Die Gemeinde Nordwestuckermark hat keine Anregungen zur vorliegenden Planung. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis.  

 
➢ Die Gemeinde weist darauf hin, dass der Umfang und Detailierungsgrad der Umweltprüfung vom 

Landesamt für Umwelt abzuwägen und zu berücksichtigen ist. 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Aussage zur Kenntnis. Das Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie M-V wurde am Planverfahren beteiligt und hat mitgeteilt, dass es keine 
Stellungnahme zur vorliegenden Planung abgibt. Der Umfang und Detailierungsgrad der Umwelt-
prüfung wurde von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
geprüft. Das Ergebnis ist in der lfd. Nr. 01 aufgeführt. 
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom 28.07.2025 bis 27.08.2025 

 

Während der öffentlichen Auslegung wurde von einem Bürger Hinweise oder Anregungen geäußert. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Der Einwender weist darauf hin, dass sich die geplante Anlage im Nahbereich eines langjährig 

bekannten Schreiadlerrevieres bei Canzow (O20), ca. 900 m entfernt, befindet und hat die 
Situation in der Karte dargestellt.  

 
➢ Der Einwender verweist auf Beobachtungen, dass das Plangebiet zur Brut- und Jungenauf-

zuchtzeit immer wieder für die Nahrungssuche genutzt wird. Mit der Errichtung PV-Anlage würde 
diese wichtige Nahrungsfläche und somit ein erheblicher Teil der Flächen für den Beuteerwerb 
wegfallen. 

Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Bestätigt wird die Existenz des 
Schreiadlerbrutwaldes durch eine aktuelle Abfrage beim LUNG MV. Inwieweit die Umsetzung der 
Planinhalte, die während der Nutzungsdauer u.a. zur Unterbrechung der ackerbaulichen Nutzung und 
Ausbildung einer artenreichen Staudenflur führen wird, eine Einschränkung einer 
Nahrungsflächenfunktion für den Schreiadler bedeutet, wird im Fachbeitrag Artenschutz erörtert. 
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➢ Der Einwender weist darauf hin, dass durch die vorhandene WEA bei Petersdorf die Gesamt-

situation für das Brutpaar bereits erheblich beeinträchtigt wurde und sich durch den Bau der PV-
Anlage weiter verschlechtert. Daher ist seines Erachtens die PV-Anlage nicht genehmigungsfähig. 
 
 
 
 

➢ Um die Situation für das Schreiadler bei Umsetzung des Planvorhabens der Stadt Woldegk zu 
verbessern, schlägt der Einwender als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ein 
Bewirtschaftungsmanagement auf den gekennzeichneten Flächen außerhalb des Plangebietes 
vor.  

 
Kommentar/Prüfung: Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Bestätigt wird die Existenz des 
Schreiadlerbrutwaldes durch eine aktuelle Abfrage beim LUNG MV. Inwieweit die Umsetzung der 
Planinhalte, die während der Nutzungsdauer u.a. zur Unterbrechung der ackerbaulichen Nutzung und 
Ausbildung einer artenreichen Staudenflur führen wird, eine Einschränkung einer 
Nahrungsflächenfunktion für den Schreiadler bedeutet, wird im Fachbeitrag Artenschutz erörtert. 
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